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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

08.04.1986 

Geschäftszahl 

85/14/0162 

Rechtssatz 

Eine Zahlung, die strittige Ansprüche aller Art ("alle gegenseitigen Ansprüche", "sämtliche Ansprüche der 
Parteien") abgilt, ist nicht gleich Abfertigungen, Abfindungen, Todfallsbeiträgen und Sterbegeldern für die 
Beendigung eines Dienstverhältnisses typisch, sondern schlechthin für die Bereinigung strittiger Ansprüche (iS 
eines Vergleiches gem § 67 Abs 8 EStG 1972). 


